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Die von den AHV-Ausgleichskassen in 
jüngster Zeit vorgenommene Umqualifi-
zierung von Dividenden zu Lohn hat in 
einem Aufsehen erregenden Fall vor 
Bundesgericht keinen Schutz gefunden. 
Die willkürliche Praxis der Ausgleichskas-
sen von einer ihrer Ansicht nach zu ho-
hen Dividende direkt auf einen offenbar 
zu niedrigen Lohn zu schliessen und Teile 
der Dividende der AHV-Beitragspflicht zu 
unterstellen, hat ein Ende. Das Bundes-
gericht hat in einem Urteil dieser gesetz-
widrigen Praxis eine klare Absage erteilt 
und an seiner bisherigen Praxis festge-
halten, wonach Dividenden nicht als 
AHV-pflichtig gelten, solange sich der 
Lohn in einem orts- und branchenübli-
chen Rahmen bewegt und auch steuer-
lich so akzeptiert wird. Die Höhe der aus-
gezahlten Dividende spielt dabei keine 
Rolle und für eine Umqualifizierung aus 
AHV-Sicht bleibt kein Raum. Das Urteil 
des Bundesgerichts ist kurz und knapp 
ausgefallen, aber in der Aussage eindeu-
tig:

Es muss ein offensichtliches Missverhält-
nis zwischen der Arbeitsleistung und 
dem hierfür bezogenen Entgelt beste-
hen!

Das Bundesgericht bestätigt seine frü-
her schon gemachte Feststellung, dass 
bei der Beurteilung der Angemessenheit 
einer Entschädigung der Gesellschaft 

ein erheblicher Ermessensspielraum zu-
steht und dass es weder den Steuer- 
noch den AHV-Behörden zustehe, die 
Angemessenheit frei zu überprüfen. Für 
die Ausgleichskassen bleibt also kein 
Spielraum, um ihre eigenen Vorstellun-
gen vom «richtigen» Lohn durchzuset-
zen.

Ob ein Lohn unangemessen tief ist oder 
nicht, lässt sich mit einer selbst gestell-
ten Frage prüfen:

Würde ich mich zu dem bezogenen Lohn 
in gleicher Position anstellen lassen?

Wenn Sie darauf – ehrlich – mit nein ant-
worten, sollten Sie das Verhältnis zwi-
schen Ihrem Lohn und der ausgeschütte-
ten Dividende hinterfragen.

Als zweite Möglichkeit können Sie den 
«Lohnrechner» des Bundesamtes für 
Statistik benutzen. Diesen finden Sie un-
ter www.salarium.ch.
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Steuerpflicht von  
Non-Profit-Organisationen

Üben Non-Profit-Organisationen eine 
unternehmerische Tätigkeit aus, können 
sie sich der MWST unterstellen. Eine Tä-
tigkeit gilt als unternehmerisch, wenn 
für das Ausüben der Tätigkeit ein unter-
nehmerischer Grund vorliegt; dies selbst 
dann, wenn mit dem Geschäft keine 
oder nur geringe Entgelte erzielt wer-
den. Umstritten sind Tätigkeitsbereiche, 
die nicht ausdrücklich einer anderen 
steuerbaren Tätigkeit dienen, aber trotz-
dem nicht kostendeckend betrieben 
werden. Solche Tätigkeitsbereiche stel-
len nach der bis Ende 2015 publizierten 
Praxis der ESTV nur dann eine unterneh-
merische Tätigkeit dar, wenn die Einnah-
men aus diesem Geschäft (ohne Zins- 
und Kapitalerträge) mindestens 25% 
des Aufwands aus dieser Aktivität de-
cken. Diese Praxis hat das Bundesge-
richt (BGer 2C_781/2014 vom 19. April 
2015) jetzt als gesetzwidrig erklärt. Die 
ESTV hat die publizierte Praxis per 1. Ja-
nuar 2016 ersatzlos zurückgezogen.

 
Grenzüberschreitender Einsatz  
von Geschäftsfahrzeugen

In der EU ist ab 1. Mai 2015 die private 
Nutzung von Geschäftsfahrzeugen, die 
ein Schweizer Arbeitgeber seinem im 
Ausland wohnhaften Mitarbeiter zur Ver-
fügung stellt, nur für Fahrten zwischen 
dem Arbeitsort in der Schweiz und dem 
ausländischen Wohnort oder für die Aus-
führung einer im Arbeitsvertrag des Mit-
arbeiters vorgesehenen Aufgabe gestat-
tet. Weitere Privatfahrten sind nicht er-
laubt bzw. führen zu einer zollrechtlichen 
Einfuhr des Fahrzeugs in die EU. 

Des Weiteren unterliegt das Bereitstellen 
eines Geschäftsfahrzeugs meist der 
Mehrwertsteuer des Wohnsitzstaates 
und der Schweizer Arbeitgeber muss 
sich dort zur Mehrwertsteuer registrieren 
lassen. Gleichzeitig unterliegt der Privat-
anteil von 0.8% des Kaufpreises pro Mo-
nat auch in der Schweiz der MWST. Hier-

zulande gilt das Überlassen des Ge-
schäftsfahrzeugs als Lieferung, die dort 
besteuert wird, wo das Geschäftsfahr-
zeug übergeben worden ist, nämlich in 
der Schweiz. Eine solche Überlassung 
zum Gebrauch oder zur Nutzung im In-
land kann von der MWST befreit werden, 
sofern einwandfrei nachgewiesen wer-
den kann, dass der Mitarbeiter das Ge-
schäftsfahrzeug überwiegend im Aus-
land nutzt (z.B. mit einem Fahrtenbuch) 
und das Fahrzeug im Inland nicht weiter-
liefert, beispielsweise untervermietet. 

 
Gruppenbesteuerung

Rechtsträger mit Sitz oder Betriebsstät-
te in der Schweiz, die unter einheitlicher 
Leitung eines Rechtsträgers miteinan-
der verbunden sind, können sich auf An-
trag zu einem einzigen Steuersubjekt 
(MWST-Gruppe) zusammenschliessen. 
Die ESTV hat im Oktober 2015 ihre Pra-
xis zur Gruppenbesteuerung präzisiert.

Die einheitliche Leitung ist bei Vorliegen 
einer direkten oder indirekten Stimmen-
mehrheit (> 50%) im obersten Organ 
(General- oder Gesellschafterversamm-
lung) gegeben. Eine einheitliche Leitung 
trotz fehlender Stimmenmehrheit kann 
beispielsweise beim Aktionärbindungs-
vertrag oder beim Versicherungs- oder 
Generalagenturvertrag vorliegen.

Die Gruppenbesteuerung erfolgt mit Be-
ginn der dem Antrag nachfolgenden 
Steuerperiode. Bei Neugründung eines 
Konzerns muss die Gruppenbesteuerung 
innert 30 Tagen ab Bestehen beantragt 
werden. Eine rückwirkende Eintragung 
einer MWST-Gruppe mit Beginn der lau-
fenden Steuerperiode ist nur möglich, so-
lange noch keine der in der MWST-Grup-
pe zusammenzufassenden Steuersub-
jekte die MWST-Abrechnung eingereicht 
hat und die Frist zur Einreichung der Ab-
rechnung (meist 60 Tage nach Quartals-
ende) noch nicht verstrichen ist. Die 
Gruppenbesteuerung endet mit Wegfall 
der einheitlichen Leitung oder auf Antrag 
per Ende der laufenden Steuerperiode.
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Die FABI-Vorlage
Am 9. 2. 2014 hat das Schweizer Stimm-
volk die FABI-Vorlage (Bundesbeschluss 
über die Finanzierung und den Ausbau der 
Eisenbahninfrastruktur) gutgeheissen. In 
dieser Vorlage enthalten ist auch die Be-
schränkung des steuerlichen Fahrkosten-
abzuges für Arbeitnehmer auf CHF 3 000. 
Dies hat Auswirkungen für Arbeitnehmer 
mit einem Arbeitsweg von mehr als 9 km 
aber auch auf Mitarbeiter mit einem Ge-
schäftsfahrzeug.

Fahrkostenabzug für Arbeitnehmer
Bei der direkten Bundessteuer ist ab 
dem Steuerjahr 2016 der Abzug für Fahr-
kosten (Auto oder Bahn) auf CHF 3 000 
beschränkt. Die Kantone sind bei der 
Festlegung dieser Grenze frei. So gibt es 
in den Kantonen Zürich, Graubünden und 
Schwyz vorerst keine Begrenzung. Der 
Kanton St.  Gallen macht die Höhe von 
den Kosten für ein GA 2. Klasse abhängig 
und gewährt einen Abzug von CHF 3 655. 
Im Kanton Thurgau ist der Abzug auf CHF 
6 000 beschränkt. Im Kanton Aargau 
steht die Höhe des Abzuges noch nicht 
fest. Diese Angaben gelten im Jahr 2016. 
Für das Jahr 2017 sind in einigen Kanto-
nen Änderungen zu erwarten.

Mitarbeiter mit Geschäftsfahrzeugen
Die Steuerverwaltungen werden die 
 Begrenzung des Abzuges zum Anlass 
nehmen, bei Inhabern von Geschäftsfahr-
zeugen, bei denen die Kosten für den 
 Arbeitsweg höher als CHF 3 000 sind, 
eine Aufrechnung beim Einkommen vor-
zunehmen. Die Begründung dafür ist, 
dass der Arbeitgeber den vollen Arbeits-
weg zahlt, davon aber nur CHF 3 000 
 abzugsfähig sind. Die Differenz muss als 
zusätzliches Einkommen versteuert wer-
den. Wenn der Arbeitsweg z. B. 30 km 
beträgt und an 240 Arbeitstagen zurück-
gelegt wird, ergibt dies 14 400 km bzw. 
Fahrtkosten von CHF 10 080 im Jahr. 
Dies führt zu einer Einkommensaufrech-
nung von CHF 7 080. Diese Einkommens-
aufrechnung erfolgt zusätzlich zur Belas-

tung von 9.6 % des Fahrzeugwerts pro 
Jahr für die private Nutzung des Fahr-
zeuges. Der Privatanteil wird wie bisher 
im Lohnausweis als Einkommen aus-
gewiesen. Der geldwerte Vorteil für den 
Arbeitsweg muss in der privaten Steuer-
erklärung deklariert werden. Diese Rege-
lung gilt für die direkte Bundessteuer und 
mit den oben erwähnten Höchstwerten 
bei den kantonalen Steuern.

Die Regelung gilt auch für Unternehmer, 
die bei ihrer eigenen Gesellschaft an-
gestellt sind und über ein Geschäftsfahr-
zeug verfügen.

Aussendienst / Home-Office
Die Aufrechnung kann nur für die Tage 
vorgenommen werden, an denen der 
 Arbeitnehmer tatsächlich von zu Hause 
an den Arbeitsort fährt. Damit sind 
Home-Office- und Aussendiensttage 
 abzuziehen. Dazu muss der Arbeitgeber 
den prozentualen Anteil an Aussendienst-
tagen auf dem Lohnausweis bestätigen. 
Das bedeutet, dass ab dem 1.  Januar 
2016 die Aussendiensttage der Mitarbei-
ter mit Geschäftsfahrzeugen erfasst wer-
den müssen. Falls kein Fahrtenbuch ge-
führt wird, ist die Erfassung der Aussen-
diensttage eher problematisch. Der 
Lohnausweis ist aus steuerrechtlicher 
Sicht eine Urkunde. Der Arbeitgeber tut 
gut daran, auf dem Lohnausweis richtige 
und überprüfbare Angaben zu machen.

Die Home-Office-Tage müssen auf dem 
Lohnausweis nicht bestätigt werden. 
Eine genaue Erfassung dieser Tage ist 
aber ebenfalls sinnvoll und eine freiwilli-
ge Bestätigung der Anzahl Home-Of-
fice-Tage auf dem Lohnausweis kann für 
den Steuerpflichtigen nützlich sein.

Resultat der Begrenzung des Pendlerab-
zuges ist ein erhöhter administrativer 
Aufwand bei den Arbeitgebern aber 
auch bei den Steuerämtern, welche die 
Deklarationen überprüfen müssen so-
wie eine höhere Steuerbelastung beim 
Arbeitnehmenden.

FABI-Umsetzung – Auswirkungen auf Lohnausweis 
und private Steuern



Gestützt auf Art. 328f ZGB können Ver-
wandte nach pflichtgemässem Ermes-
sen der zuständigen Behörde zur wirt-
schaftlichen Unterstützung herangezo-
gen werden, wenn die zu unterstützen-
de Person aus eigenen Mitteln für ihren 
Lebensunterhalt nicht mehr aufkommen 
kann. Dieser Pflicht gehen allerdings die 
eheliche und/oder elterliche Unterhalts-
pflicht (letztere in der Regel nur bis zur 
Mündigkeit) vor.

In Betracht kommen vor allem Langzeit-
arbeitslose, Drogensüchtige, alte oder 
invalide Verwandte.

Betroffen sind die Verwandten in gera-
der auf- und absteigender Linie, also 
Grosseltern, Eltern, Kinder, Enkel etc., 
nicht aber Geschwister, Tanten und On-
kel, Stiefeltern oder Verschwägerte. Be-
lastet werden die Unterstützungspflich-
tigen in der Reihenfolge der Erbberechti-
gung, primär die Nachkommen. Ver-
wandte gleichen Grades  sind nach ihren 
Verhältnissen anteilsmässig verpflichtet. 
Die Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme von Verwandten ist, dass diese 
in günstigen Verhältnissen leben, 
d. h. wenn ihnen dank Einkommen und 
Vermögen eine wohlhabende Lebens-
führung möglich ist und die allfällige Un-
terstützung diese Lebensführung nicht 
schon in naher Zukunft gefährdet. Mass-
gebend ist das steuerbare Einkommen 
gemäss Bundessteuer ohne Einkom-
men und Vermögen des Ehegatten des 
pflichtigen Verwandten. 

Eine individuelle Prüfung des Einzel-
falls soll eine angemessene Lösung für 
alle Seiten sicherstellen. 

Als Faustregel kann zur Zeit gelten:
 – Einkommen Alleinstehende über  
CHF 120 000

 – Einkommen Verheiratete über  
CHF 180 000

 – Zuschlag pro minderjähriges Kind in 
Ausbildung CHF 20 000

Das Vermögen wird wie folgt herange-
zogen:
 – Freibetrag Alleinstehende CHF 250 000
 – Freibetrag Verheiratete CHF 500 000
 – Freibetrag pro minderjähriges Kind in 
Ausbildung CHF 40 000.

Dieses «Netto»-Vermögen wird gemäss 
der Lebenserwartung auf einen Jahres-
betrag umgerechnet und dieser dem 
Einkommen zugerechnet. 

Das Gericht kann die Unterstützungs-
pflicht ermässigen oder gar aufheben, 
wenn schwere Verletzungen der fami-
lienrechtlichen Pflichten durch den zu 
Unterstützenden vorliegen. Unerheblich 
ist allerdings nach herrschender Lehre, 
ob die Bedürftigkeit des zu Unterstüt-
zenden selbst verschuldet ist oder nicht.

Leben unterstützungspflichtige Ver-
wandte im Ausland, hängt es davon 
ab, ob mit jenem Staat ein Übereinkom-
men über die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Unterhaltsbeiträgen besteht 
und gestützt darauf diese zur Unterstüt-
zung herangezogen werden können. 

Im interkantonalen Verhältnis ist der 
Wohnsitzkanton zuständig.

Für den zu Unterstützenden muss ohne 
Unterstützung eine Notlage vorliegen, 
d. h. wenn das zum Lebensunterhalt 
Notwendige (Nahrung, Kleidung, Woh-
nung, ärztliche Versorgung inkl. Heilmit-
tel, evtl. auch einschliesslich eingesetz-
te Mittel für Suchtabhängige) nicht mehr 
beschafft werden kann.

In der Regel wird die Unterstützung in 
bar abgegolten, kann aber auch z. B. 
durch Kost- und Logisgewährung er-
bracht werden.

Kommt es betreffend Unterstützung zu 
einem Streitfall, kann das unterstützen-
de Gemeinwesen seinen Anspruch 
 ausschliesslich in einem Zivilverfahren 
durchzusetzen versuchen, nicht aber 
durch Beschluss der Sozialbehörde.

Verwandtenunterstützungspflicht


